
Maßstab 1 . 2.000

Maßnahme 8 (M8) - Pflanzung einer 
Strauch-Baumhecke
Diese Kompensation erfolgt auf Teilen des 
Flurstücks 239/1 der Flur 4 in der Gemarkung
Groß Eilstorf, angrenzend an des Plangebietes. 
Die Sicherung der Maßnahme erfolgt
vertraglich über eine Grunddienstbarkeit.

Es ist eine dreireihige Hecke (Breite 5,5 m) 
anzupflanzen. Straucharten sind der Pflanzliste 2 
zu entnehmen.Die Sicherung der Maßnahme hat 
vertraglich über eine Grunddienstbarkeit zu 
erfolgen.

Pflege zu M8:
Es ist ein Wildschutz und die übliche Fertig-
stellungspflege vorzusehen.
Abgänge von mehr als 10% der Strauch-
pflanzungen sind nachzupflanzen. 

5.4 Maßnahme 4 (M4) - Pflanzung einer Strauch-Baumhecke
Es ist eine 3 - 6-reihige Hecke anzupflanzen (Teilfläche Flurstück 22/5, Flur 4, Gemarkung Groß Eilstorf). 
In die Hecke ist eine Baumreihe aus 6 Eichenhochstämmen (Stiel-Eiche, Quercus robur, Hochstamm 3x 
verpflanzt mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang) und 5 Lindenhochstämme (Winter-Linde, Tilia cordata, 
Hochstamm, 3 x verpflanzt, 16-18 cm Stammumfang) zu integrieren.
Straucharten sind der Pflanzliste 1 zu entnehmen.

5.5 Maßnahme 5 (M5) - Pflanzung einer Strauch-Baumhecke
Innerhalb des 10 m breiten Abschnittes sind 6-reihig, innerhalb des 15 m breiten Abschnittes 9-reihig
Sträucher anzupflanzen (Teilfläche Flurstück 22/4, Flur 4, Gemarkung Groß Eilstorf). Straucharten sind der 
Pflanzliste 1 zu entnehmen.
In die Hecke ist eine Baumreihe aus 8 Eichenhochstämmen (Stiel-Eiche, Quercus robur, Hochstamm 3x 
verpflanzt mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang) und 8 Lindenhochstämme (Winter-Linde, Tilia cordata, 
Hochstamm, 3 x verpflanzt, 16-18 cm Stammumfang) zu integrieren (Teilfläche Flurstück 22/3, Flur 4, 
Gemarkung Groß Eilstorf). Die Baumpflanzungen erfolgen mit  einem Mindestabstand von 65 m zur 
südlichen Flurstücksgrenze.
Zufahrten
Für erforderliche Zufahrten auf das Flurstück 22/4, Flur 4 Gemarkung Groß Eilstorf dürfen die Pflanzungen 
auf einer Gesamtbreite von 15 m unterbrochen werden.

5.6 Maßnahme 6 (M6) - Entwicklung von halbruderalen Gras - und Staudenfluren
Die Fläche (Teilfläche Flurstück 22/5, Flur 4, Gemarkung Groß Eilstorf und Flurstück 6/2, Flur 1, 
GemarkungKlein Eilstorf) soll die landwirtschaftliche Nutzung eingestellt werden und die Ansaat von 
Landschaftsrasen erfolgen.

5.7 Maßnahme 7 (M7) - Anlage eines Brachstreifens (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme)
Auf einer Fläche von 623 m² -Länge 125 m, Breite 5 m- (Teilfläche Flurstück 22/5, Flur 4, 
Gemarkung Groß Eilstorf und Flurstück 5/2, Flur 1, Gemarkung Klein Eilstorf) ist ein unbewirtschafteter 
Ackersaum anzulegen. 

5.8 Zum Schutz der Fledermauspopulation ist die Außenbeleuchtung der Anlagen nur mit Leuchtmitteln 
vom Typ „warmweiß“ entsprechend dem Stand der Technik zu bestücken.

5.9 Die Beleuchtungskörper sind so anzuordnen, dass diese nicht in das Umland abstrahlen.
5.10 Pflegemaßnahmen:

Pflege zu M1-M5:
Es ist ein Wildschutz und die übliche Fertigstellungspflege vorzusehen.
Abgänge von mehr als 10% der Strauchpflanzungen sind nachzupflanzen. 
Abgängige Bäume sind nachzupflanzen.
Pflege zu M6:
Durch Mahd oder Mulchen in dreijährigen Abständen ist die Fläche von starker Verbuschung freizuhalten.
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger sowie anderen Nutzungen ist unzulässig.
Pflege zu M7:
Die Brachfläche ist einmal im Jahr zu schlägeln oder zu mähen.
Das Schlägeln oder Mähen hat jeweils nach dem 31. Juli zu erfolgen.
Nach Beendigung der Baumaßnahmen erfolgt ein Monitoring zur Klärung, ob der Ackersaum von Feld-
lerchen als Revierzentrum angenommen wird. Die Beobachtungen haben während der Brutsaison nach 
Beendigung der Baumaßnahmen zu erfolgen. Sollte die Maßnahmenfläche nicht angenommen worden 
sein, ist im Umkreis von ca. 1 km eine vergleichbare Fläche zu benennen.

5.11 Pflanzlisten
Pflanzliste 1:

- Schlehe (Prunus spinosa, verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60/100),
- Roter Hartriegel (Cornus sanguineum, verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60/100),
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra, verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60/100),
- Hasel (Corylus avellana, verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60/100).
Pflanzliste 2:
- Schlehe (Prunus spinosa, verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60/100),
- Roter Hartriegel (Cornus sanguineum, verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60/100),
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra, verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60/100),
- Hasel (Corylus avellana, verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60/100).
- Stiel-Eiche (Quercus robur, Heister, 2 x verpflanzt, 150/200)

5.12 Kostenerstattung gem. § 135 a BauGB
Die festgesetzten Maßnahmen sind vom und auf Kosten des Vorhabenträger durchzuführen.

5.13 Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung der 
Baumaßnahmen umzusetzen.
Die Maßnahme 7 ist bei Beginn der Bautätigkeit herzustellen.

6. Örtliche Bauvorschriften
6.1 Baugestaltung

Die Außenfassaden der baulichen Anlagen sind in gedeckten Farben zu halten. Die Silos sind in Lichtgrau 
oder einer vergleichbaren Farbe zu halten. Partiell sind Flächen in Gelbgrün, der Logofarbe des
Vorhabenträgers, zulässig.

6.2 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind ausschließlich zum Zwecke der Eigenwerbung am Ort der Leistung zulässig.
Werbeanlagen sind oberhalb des Daches bzw. der Attika unzulässig.
Die Beleuchtung muss blendfrei sein. Werbeanlagen mit Blink-, Lauf- und Wechselschaltung sowie 
akustischen Effekten sind unzulässig. 
Entlang der L160 sind auf dem Gelände des Vorhabenträgers zwei frei stehende Werbeanlage mit max. 
2 m Breite und 3 m Höhe zulässig. 
Aufgrund der Bauverbotszone entlang der L160 sind die genauen Standorte der Werbeanlagen im Vorfeld
mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abzustimmen.
Auf der Sondergebietsfläche entlang des Orth Holzweges sind max. 6 Werbeanlagen - Masten mit
Fahnen - mit max. 10 m Höhe über gewachsenem Gelände zulässig.
Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, dass durch sie weder der Gesamteindruck der 
betroffenen baulichen Anlage noch das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt wird. 

6.3 Verstöße gegen diese örtlichen Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten gem. § 80 Abs. 3 NBauO, 
die mit einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden.

Hinweise
1. Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines
neuen Durchführungsvertrages sind zulässig.

2. Die Bezeichnung "Flächenbezogener Schall-Leistungspegel" (IFSP) ist gleichzusetzen mit 
"Emissionskontingent". Letzterer Begriff wurde mit der DIN 45691 (2006) eingeführt.

3. Bei Beantragung einer Befreiung von der Höhenbegrenzung der baulichen Anlagen von OK=29 m 
(s. TF 2.2) ist eine Beteiligung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr durchzuführen.

4. Die Bergbauberechtigung (Konzession) Erlaubnisfeld Ahrensheide der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH 
ist betroffen. Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung 
von Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen Stoffen. In dem Erlaubnisfeld sind wir außerdem verpflichtet, 
konzessionserhaltende Maßnahmen, wie Seismik und Explorationsbohrungen durchzuführen.
Die Erlaubnis berechtigt lediglich zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen. Es berechtigt noch nicht zur 
Durchführung konkreter Maßnahmen.

5. Innerhalb der Änderungsfläche können archäologische Bodenfunde auftreten. Auf das Niedersächsische
Denkmalschutzgesetz, NDSchG, § 6 "Erhaltungspflicht", § 13 "Erdarbeiten" und § 14 "Bodenfunde" wird
besonders hingewiesen. Bodenfunde unterliegen der Meldepflicht. Sie sind bei Zutagetreten, z.B. durch
Baumaßnahmen, unverzüglich bei dem Beauftragten für archäologische Denkmalpflege, dem Landkreis
Heidekreis oder dem Institut für Denkmalpflege anzuzeigen. Der Umfang der erforderlichen Prospektion ist
im Baugenehmigungsverfahren abzustimmen. 

6. Der Geltungsbereich befindet sich im Interessenbereich der militärischen LV-Radaranlage Brockzetel 
und in einem Sicherheitskorridor einer Hubschraubertiefflugstrecke, so dass es für die Errichtung baulicher 
Anlagen zu Höhenbeschränkungen kommen kann.

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 23.09.2004 (BGI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 23.01.1990 (BGBI.I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548, 1551 f.)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBI.I S: 2542), zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 22.07.2011 (BGBI. I S: 1509, 1510 f.)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
vom 26.09.2002 (BGBI. I S. 1274), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. 2012, 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2014 (Nds. GVBl. S. 206)

1. Art der Baulichen Nutzung
gem. §§ 9 (1), 12 BauGB, § 11 BauNVO

1.1 Für das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird als Art der baulichen Nutzung ein
Sonstiges Sondergebiet "Agrar- und Energiehandel" gem. § 11 BauNVO festgesetzt.

1.2 Zulässig sind nur Agrar- und Energiehandel spezifische bauliche Anlagen:
- Siloanlagen
- Trocknungsanlagen
- Lagergebäude 
- Abfüllanlagen
- Verwaltungsgebäude
- Waschplatz
- Containerstellplatz
- Fahrzeug-Waagen

1.3 Zulässig sind nur Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, die den Hauptnutzungen unter 1.2 dienen und 
Anlagen, die der Beseitigung des Schmutzwassers dienen.

2. Maß der baulichen Nutzung
gem. §§16, 18 und 20 BauNVO

2.1 Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt.
2.2 Die Oberkante der baulichen Anlagen wird wie folgt festgesetzt:

Baufeld 1: Die Oberkante der baulichen Anlagen wird auf max. 9,00 m festgesetzt. Bezugspunkt hierfür 
ist der festgelegte Höhenpunkt. (siehe TF 2.3, 2.4 und Hinweis Pkt. 3)

Baufeld 2: Die Oberkante der baulichen Anlagen wird auf max. 11,50 m festgesetzt. Bezugspunkt hierfür 
ist der festgelegte Höhenpunkt. (siehe TF 2.3, 2.4 und Hinweis Pkt. 3)
Auf einer Fläche von max. 340 m² darf die Oberkante der baulichen Anlage von dieser 
Festsetzung abweichen und max. 14,50 m betragen (siehe TF 2.3, 2.4 und Hinweis Pkt. 3).

Baufeld 3: Die Oberkante der baulichen Anlagen wird auf max. 29,00 m festgesetzt. Bezugspunkt hierfür 
ist der festgelegte Höhenpunkt. (siehe TF 2.3, 2.4 und Hinweis Pkt. 3)

2.3 Der Höhenpunkt (HP) als Bezugspunkt für die max. Höhe der baulichen Anlagen wird mittig der
L160 mittig der Zufahrt zum Orth Holzweg festgelegt. Eine Markierung findet sich in der Planzeichnung.

2.4 Definition - Oberkante der baulichen Anlage (OK) 
Die im Plan angegebene Oberkante der baulichen Anlage (OK) bezeichnet den höchsten Punkt einer 
baulichen Anlage. Technische Aufbauten (Lüftungstechnik, Fahrstuhlanlagen u.ä.) sind hierbei zu 
berücksichtigen.

2.5 Die Anzahl der Vollgeschosse wird für das Plangebiet auf max. ein Vollgeschoss (I) festgesetzt.

3. Überbaubare Grundstücksfläche
gem. § 23 BauNVO, § 24 Abs. 1 NStrG
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind die anbaurechtlichen Bestimmungen 
der Bauverbotszone entlang der L 160 (20 m vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn gemessen) 
einzuhalten.
Die Fläche ist von allen baulichen Anlagen wie Carports, Garagen, Stellplätzen, Nebenanlagen, Lager- 
und Aufstellflächen sowie Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang freizuhalten.

4. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

4.1 Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 
angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (06.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00 Uhr) 
überschreiten:
Fläche LEK, tags LEK, nachts
Sonstiges Sondergebiet 65 60

4.2 Schallpegelminderungen, die im konkreten Einzelfall durch Abschirmungen erreicht werden, erhöhte 
Luftabsorptions- und Bodendämpfungsmaße (frequenz- und entfernungsabhängige Pegelminderungen 
sowie die meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Hrsg. Deutsches Institut für Normung, 
Beuth Verlag Berlin, Oktober 1999) und/oder zeitliche Begrenzungen der Emissionen können bezüglich 
der maßgebenden Aufpunkte dem Wert des Flächenschallleistungspegels zugerechnet werden.

4.3 Die festgesetzten flächenbezogenen Schall-Leistungspegel sind als „Beurteilungspegel“ i.S.  der 
Sechsten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26.8.1998 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm; GMBl. 1998 Seite 503ff) zu verstehen.
Dem gemäß ist bei einem schalltechnischen Nachweis nach dem im Anhang A zu dieser Verwaltungs-
vorschrift beschriebenen Verfahren vorzugehen.

4.4 Bezüglich der nachfolgend angesprochenen Begriffe und Verfahren wird auf DIN 45691 („Geräusch-
kontingentierung“, Hrsg. Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag Berlin, Dezember 2006) 
verwiesen. Eine Umverteilung der flächenbezogenen Schall-Leistungspegel ist zulässig wenn nachge-
wiesen wird, dass der aus den festgesetzten flächenbezogenen Schall-Leistungspegel resultierende 
Gesamt-Immissionswert LGI nicht überschritten wird.

4.5 Die Berechnung der aus den festgesetzten Emissionskontingenten resultierende Immissionswerte 
LI ist gemäß Nr. 7.3.2 der ISO 9613-2 nach dem alternativen Verfahren für eine Mittenfrequenz 
f = 500 Hz und eine mittleren Quellhöhe hQ = 4 m über GOK durchzuführen.

4.6 Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplans, wenn der 
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB(A) unterschreitet.

5. Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB 

5.1 Maßnahme 1 (M1) - Anpflanzung einer bestehenden Hecke
Es sind 8 Eichenhochstämme (Stiel-Eiche, Quercus robur, Hochstamm 3x verpflanzt mit Drahtballen, 
16-18 cm Stammumfang) in zwei Heckenlücken westlich des Orth Holzweges innerhalb des Plangebietes 
anzupflanzen (Teilfläche Flurstück 264, Flur 4, Gemarkung Groß Eilstorf). Der Pflanzabstand darf max. 
10 m betragen. Die Einzelbäume sind mit einer dreireihigen Strauchhecke zu unterpflanzen. Bestehende 
Heckenabschnitte sind durch zusätzliche Strauchpflanzungen in gleicher Weise zu verdichten. 
Straucharten sind der Pflanzliste 1 zu entnehmen.

5.2 Maßnahme 2 (M2) - Anlage einer Gehölzfläche
Es sind Sträucher und einem Eichenhochstamm Stiel-Eiche, Quercus robur, Hochstamm 3x ver-
pflanzt mit Drahtballen, 16-18 cm Stammumfang) zu pflanzen (Teilfläche Flurstück 22/3, Flur 4, 
Gemarkung Groß Eilstorf). Straucharten sind der Pflanzliste 1 zu entnehmen.

5.3 Maßnahme 3 (M3) - Anlage einer Gehölzfläche mit Baumreihen und Sträuchern
Es sind 20 Eichenhochstämme (Stiel-Eiche, Quercus robur, Hochstamm 3x verpflanzt mit Drahtballen, 
16-18 cm Stammumfang) und 20 Lindenhochstämme (Winter-Linde, Tilia cordata, Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, 16-18 cm Stammumfang) in 2 Baumreihen im Versatz anzupflanzen (Teilfläche Flurstück 22/3 und  
22/5, Flur 4, Gemarkung Groß Eilstorf sowie auf Teilflächen Flurstück 6/2, Flur 1, Gemarkung Klein 
Eilstorf). Lediglich im Bereich Orth Holzweg / Übergang L 160 darf einreihigangepflanzt werden.Die 
Aufteilung der Baumarten hat in Gruppen zu erfolgen, der Pflanzabstand beträgt 12 m.Die Einzelbäume
sind innerhalb der schmalen westlichen Teilfläche mit einer 4 - 7-reihigen Strauchhecke zu unterpflanzen. 
Die Einzelbäume sind innerhalb der breiten östlichen Teilfläche mit insgesamt 13 Strauchreihen zu 
unterpflanzen. Straucharten sind der Pflanzliste 1 zu entnehmen.

Präambel
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Nr. 2 des Niedersächsischen 
Kommunalgesetzes und den örtlichen Bauvorschriften gem. § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO), 
jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Walsrode den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 107 „Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160, westlich Ortschaft 
Kirchboitzen“, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvor-
schriften und Vorhaben- und Erschließungsplan in seiner Sitzung am 15.12.2015 als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen.

Stadt Walsrode, 14.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Planunterlage

Kartengrundlage: ALKIS mit UTM-Koordinaten
Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung © 2014

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
- Regionaldirektion Fallingbostel -

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 19.02.2014). Sie ist 
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Verden, 14.06.2016
                                           gez. Wittkugel                                                   
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen

Regionaldirektion Fallingbostel

Planverfasser

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 wurde ausgearbeitet vom Büro
htm.a Hartmann Architektur GmbH.

Hannover, 13.06.2016
   gez. A. Hartmann   

Planverfasser

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107  „Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160, 
westlich Ortschaft Kirchboitzen“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB  
am 07.04.2014 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt Walsrode, 14.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Auslegungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 dem Entwurf des  
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 „Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160, westlich 
Ortschaft Kirchboitzen“ und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 16.07.2015 den überarbeiteten Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 „Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160,  
westlich Ortschaft Kirchboitzen“ und die Begründung beschlossen und ebenso seine erneute öffentliche  
Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.07.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

Stadt Walsrode, 14.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Beteiligung der Öffentlichkeit / Beteiligung Behörden

Die Öffentlichkeit wurde

gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 07.04.2015 bis 07.05.2015 (Entwurf zur Auslegung)
beteiligt.

gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 27.07.2015 bis 27.08.2015 (Entwurf zur 2. Auslegung)
beteiligt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden

gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 31.03.2015/02.04.2015 bis 11.05.2015 (Entwurf zur Auslegung)
beteiligt.

gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 22.07.2015 bis 27.8.2015 (Entwurf zur 2. Auslegung)
beteiligt.

Stadt Walsrode, 14.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Abwägungsbeschluss

Der Rat der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 (Beschluss-Nr. .......................) 
die Anregungen der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen 
(§ 3 Abs. 2; § 1 Abs. 6 BauGB).
Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Stadt Walsrode, 14.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 nach § 10 Abs. 3 BauGB den vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplans Nr. 107 „Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160, westlich 
Ortschaft Kirchboitzen“ bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvor-
schriften und Vorhaben- und Erschließungsplan als Satzung einschließlich Begründung beschlossen 
(Beschluss-Nr. 2011-2016/1166).

Der Beschluss wurde am 18.06.2016 ortsüblich bekannt gemacht.

Stadt Walsrode, 20.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 sind gem. 
§ 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern oder von Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen des Bebauungsplans nicht geltend gemacht worden.

Stadt Walsrode, .............................
................................

Bürgermeisterin

Inkrafttreten

Der vorhabenbezogene Bebauungsplans Nr. 107 ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 18.06.2016 
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 107 ist damit am 18.06.2016 in Kraft getreten.

Stadt Walsrode, 20.06.2016 L.S
       gez. Spöring       

Bürgermeisterin
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1. Art der baulichen Nutzung 5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Fächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

Baugrenze
gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

2. Bauweise

3. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche
gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

4. Grünflächen

private Grünfläche
gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Sonstiges Sondergebiet
gem. § 11 BauNVO
hier: Agrar- und Energiehandel

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen  
besonderer Zweckbestimmung
gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
gem. § 9 (1) Nr. 10 und (6) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (siehe Hinweis 3)
gem. § 9 (1) Nr. 20 und (6) BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen vom Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. § 9 (1) Nr. 25 a und (6) BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern
gem. § 9 (1) Nr. 25 b und (6) BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
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Graben, eingemessen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder 
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gem. § 1 (4), § 16 (5) BauNVO
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Übersichtskarte ohne Maßstab

Stadt Walsrode
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107
„Sondergebiet - Agrar- und Energiehandel an der L160,
westlich Ortschaft Kirchboitzen“
Gemarkung Groß Eilstorf und Klein Eilstorf der Stadt Walsrode

0,8 29,00 m0,8Oberkante baulicher AnlageGrundflächenzahl (GRZ) 0,8

externe Ausgleichsmaßnahme

 M1 

 M2 

 M1 

 M3 

 M4 

 M3 

 M6 

 M5 

 M7 

Planzeichenerklärung

Baufeldnummer 1 I Anzahl der max. Vollgeschosse 1 2 3I I I
0,8 11,50 m

auf max. 340 m² 14,50 m9,00 m9,00 m

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2014

H/B = 580 / 1350 (0.78m²) Allplan 2014

Kirchboitzen

L 160

B 209


